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Kapitel 1 

 Einleitung 

A. Der elektronische Fortschritt als  

stetige Herausforderung für das Recht 

Es ist die „gewohnte und konventionelle Aufgabe des Juristen aller Zeiten, 

vorhandene Normen auf neue soziale und technische Sachverhalte anzu-

wenden“
1
. Sich hierauf zu besinnen, erscheint in heutigen Zeiten rasanten 

technischen Wandels genauso angebracht wie vor 40 Jahren, als sich 

Wieacker im Jahre 1969 mit den Herausforderungen von „Recht und Au-

tomation“ auseinandersetzte. Immer schon musste das Recht als ein das 

Zusammenleben von Menschen und die Zuweisung von Ressourcen re-

gelnder Mechanismus seine veränderlichen gesellschaftlichen und techni-

schen Rahmenbedingungen im Auge behalten und auf sie reagieren. Dass 

diese Herausforderung – für die legislative Rechtsetzung nicht minder als 

für ihre judikative Durchsetzung und Fortbildung – heutzutage noch ge-

wachsen scheint, ist auch Folge eines kaum mehr überschaubaren techni-

schen Fortschrittes, hinter dem das Recht in seinen Reaktionen naturgemäß 

einen Schritt zurück bleibt
2
. 

Das gilt derzeit vor allem für die Computertechnologie. Als Beispiel 

drängt sich hier das Internet auf, dem für die technologische und wirt-

schaftliche Entwicklung des letzten Jahrzehnts eine wohl schon revolutio-

näre Rolle zukam. Dass diese auch tiefgreifende Veränderungen rechtli-

cher Grundbegriffe erfordert
3
, zeichnet sich jedenfalls im Zivilrecht bis-

lang weniger deutlich ab, erscheinen doch die aufgekommenen Heraus-

forderungen durch die Anwendung überkommener Rechtsfiguren bislang 

mehr
4
 oder minder

5
 zufriedenstellend gemeistert.  

                                                 
1
 Wieacker FS Bötticher S. 383, 389. 

2
 So auch aus US-amerikanischer Perspektive Franks 42 Hous. L. Rev. 489, 526 

(2005). 
3
 Vgl. Ladeur in: Eifert/Hoffmann-Riem, S. 339, 340. 

4
 So lässt sich der Vertragsschluss im Internet problemlos auf die Willenserklärungs-

dogmatik zurückführen (vgl. statt vieler Ernst S. 49 ff.; Härting S. 35 ff.; Hoffmann 

passim; Koch S. 128 ff.; Rudolph S. 63 ff.; Wildemann S. 8 ff. Auch die europäische 

Urheberrechtsentwicklung reagierte mit der InfoGesRL 2001/29/EG relativ schnell auf 

die Herausforderungen neuer Nutzungsformen im Internet, was hierzulande durch die 
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Häufig trifft man auf ein Verständnis, wonach es das Internet gäbe, 

welches alle dort befindlichen Inhalte umfasse. Diese Vorstellung ist un-

genau, denn seine Rolle erschöpft sich in der eines technischen Trans-

portmediums, das es ermöglicht, Daten als adressierte Pakete über das 

TCP/IP-Protokoll in Sekundenbruchteilen um die Welt zu schicken. Auf 

einer inhaltlichen Ebene finden sich hingegen wohlbekannte Dienste wie 

E-Mails, Newsgroups, Filesharing, FTP-Datentransfer und vor allem das 

World Wide Web mitsamt dort befindlichen Homepages, Blogs, Wikis und 

Chatforen und dergleichen mehr
6
. Seit einiger Zeit wird diese inhaltliche 

Ebene um eine neue Form virtuellen Lebens bereichert, die in rasantem 

Wachstum begriffen ist und seit kurzem die kritische Masse zur ökonomi-

schen und massenmedialen Beachtung überschritten hat
7
. Es ist ein Phäno-

men, das die Möglichkeiten bisheriger Kommunikationsformen weit über-

trifft und kraft seiner Realitätsnähe ohne Übertreibung mit „Virtual 

World
8
“, „Synthetic World

9
“, „Virtual Environment

10
“, „Metaverse

11
“ oder 

                                                                                                                               
Normierung neuer Verwertungsrechte (§ 19a UrhG) und internetspezifischer Schranken-

bestimmungen (§ 44a UrhG) geschah. Zur urheberrechtlichen Erfassung digitaler Ver-

wertungsvorgänge davor Schippan S. 79 ff.  
5
 Probleme bereitet nach wie vor die Ubiquität des Internet für das internationale 

Privatrecht und die Frage des anwendbaren Rechts. Vgl. zu Persönlichkeitsverletzungen 

v. Hinden passim; zum Immaterialgüterkollisionsrecht Junker passim; zum Wettbewerbs-

kollisionsrecht Sack WRP 2000, 269, 277 f.  
6
 Grundkenntnisse von der Funktionsweise des Internet und der genannten Dienste 

können nach fast 15 Jahren kommerzieller Nutzung mittlerweile als bekannt unterstellt 

werden; für eine genauere Darstellung sei nur auf Kunz S. 19 ff.; Mayer NJW 1996, 

1782, 1784 ff. oder v. Hinden S. 5 ff. verwiesen. 
7
 Vgl. DIE ZEIT v. 4.1.2007 S. 17; Der Spiegel v. 20.1.2007 S. 150 ff.; Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung v. 21.1.2007 S. 8; The Economist Technology Quarterly v. 

8.12.2007 S. 3. 
8
 So die Bezeichnung durch Edward Castronova der wohl als Pionier der ökonomi-

schen Analyse virtueller Welten bezeichnet werden kann und diese erstmals in den Blick 

der Wissenschaft rückte: Castronova Virtual Worlds; ebenso Balkin 90 Va. L. Rev. 2043 

(2004); Bradley/Froomkin 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 103 (2004); Cohen 107 Col. L. Rev. 

210, 218 (2007); Cordall 18(2) Comps. & Law 25 (2007); Dougherty/Lastowka 9(5) 

E.C.L. & P. 3 (2007); Grimmelmann 47 N.Y. L. Sch. L. Rev. 147 (2004); Horowitz 20 

Harv. J. L. & Tech. 443 (2007); Jankowich 8 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 1 (2006); 

Lastowka/Hunter 92 Cal. L. Rev. 1 (2004); Meehan 13 Rich. J. L. & Tech. 7 (2006); 

Miller 22 Rev. Litig. 435, 437 (2003); Naylor/Jaworski 198 T.W. 30 (2007); Naylor/ 
Jaworski 18(8) Ent. L. R. 262 (2007); Sheldon 54 UCLA L. Rev. 751 (2007); Vacca 76 

Tenn. L. Rev. 33, 36 (2008); Westbrook [2006] Mich. St. L. Rev. 779; ebenso im 

deutschen Schrifttum mit „virtueller Welt“ Burger in Taeger/Wiebe S. 65; Habel MMR 

2008, 71; Klickermann MMR 2007, 766; Lober/Weber CR 2006, 837. 
9
 Castronova 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 185, 189 (2004). 

10
 Fairfield 85 B.U. L. Rev. 1047, 1058 (2005). 

11
 Krieg in: Taeger/Wiebe S. 79; Ondrejka 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 81 (2004). Dieser 

Begriff wurde maßgeblich durch Neal Stephensons Science Fiction Roman Snow Crash 
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gar „Cyberspace
12

“ treffend beschrieben werden kann, ohne dabei der 

undifferenzierten Verwendung dieser Begriffe für alle möglichen Formen 

der Online-Kommunikation Vorschub zu leisten. In der Sache handelt es 

sich um technisch erzeugte und wahrnehmbar gemachte dreidimensionale 

Räume von mitunter beeindruckendem Realismus. Gehörte die Vorstellung 

virtueller Welten mit Landschaften, Bergen, Meeren, Inseln, Flüssen, 

„bevölkerten“ Städten, ansässigen Unternehmen, Einkaufszentren, Clubs, 

politischen Foren und Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt vor 

einigen Jahren noch der Welt der Utopie an, so hat die technische Ent-

wicklung ihrer Entstehung und ihrem Durchbruch mittlerweile den Weg 

bereitet.  

An dieser Stelle ist es zunächst geboten, auf die Hintergründe dieses 

Phänomens einzugehen und dazu die Geschichte und Inhalte virtueller 

Welten (B.I.), ihre technischen Grundlagen (B.II.), sowie ihre wirtschaftli-

che (B.III.) und politische Bedeutung (B.IV.) darzustellen. Erst dann kann 

überhaupt die Problematik darin befindlicher virtueller Gegenstände als 

real existierende, wahrnehmbare, werthaltige, gehandelte Wirtschaftsgüter 

und ihre derzeit ungeklärte Rechtsnatur aufgeworfen werden (C.).  

B. Virtuelle Welten als neues tatsächliches Phänomen 

„The most important thing to understand is that virtual worlds are not games. They are 

transaction spaces.“
13

 „Virtual worlds do not solve the problems of providing housing, 

food, water, and electricity to those people, but they could provide spaces for the kind of 

intellectual, cultural, and business centers normally confined to cities.“
14

 „The inclusion 

of legal concepts of personal property in virtual worlds is an inevitable development. We 

should take the opportunity now, free from crisis, to thoughtfully establish property 

rights that will guide the future development of virtual environments. If we want virtual 

worlds to live up to their full potential to replicate reality as closely as possible and to 

                                                                                                                               
geprägt, in dem das Konzept einer als real empfundenen virtuellen Welt eine zentrale 

Rolle spielt, welche auch als Vorbild für Second Life gedient haben soll. 
12

 So speziell für den hier behandelten Kontext etwa Lessig Code
2
 S. 9 ff., 83 ff. Im 

weiteren Sinne wird diese Bezeichnung im US-amerikanischen Schrifttum allerdings 

noch viel weiter für alle Formen elektronischer, computervermittelter Kommunikation 

verwendet; vgl. zu diesem weiten Verständnis als Sammelbegriff Cohen 107 Col. L. Rev. 

210 (2007); Easterbrook 1996 U. Chi. Legal F. 207; Epstein 2005 Mich. St. L. Rev. 103, 

108; Epstein 70 U. Chi. L. Rev. 73, 76 (2003); Hardy 1996 U. Chi. Legal F. 217; 

Johnson/Post 48 Stan. L. Rev. 1367 (1996); Lemley 91 Cal. L. Rev. 521 (2003); Lessig 
113 Harv. L. Rev. 501 (1999); Lessig 48 Stan. L. Rev. 1403 (1996); Post 52 Stan. L. 

Rev. 1439 (2000): „the vast informational ecosystem we call cyberspace“; ferner hierzu-

lande Mayer NJW 1996, 1782; Kunz S. 24 f. 
13

 Birch 9(1) E.C.L. & P. 12 (2007). 
14

 Ondrejka 2(3) Innovations: Technology, Governance, Globalisation 27, 45 (2007). 
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open new markets, we must work toward establishing a legal regime that does not cate-

gorically dismiss them as ‚games.‘“
15

 

I. Geschichte und Erscheinungsformen virtueller Welten 

Das Konzept imaginärer Realitäten ist keineswegs neu, sondern ein 

Thema, das sich seit jeher in Literatur, Kunst und neuerdings in der Unter-

haltungsindustrie wiederfinden lässt
16

. Im Roman taucht der Leser kraft 

seiner Phantasie nicht anders in eine fiktionale Welt ein, als es früher die 

Zuhörer mündlich überlieferter Legenden taten. Und so wie die Zuschauer 

der antiken griechischen Tragödie mit den Helden bis zur Katharsis leiden 

mussten, fiebern auch die heutigen Kinozuschauer dem Finale entgegen. 

Dieser Tradition gemeinsamen kulturellen Erlebens entstammen auch 

virtuelle Welten. Neu und bahnbrechend ist jedoch die Technik als Mittel, 

über die menschliche Phantasie als Medium hinaus die unmittelbare sinnli-

che Wahrnehmung und eine aktive Teilnahme zu ermöglichen. Überlieferte 

Heldenmythen werden nicht mehr nur passiv aufgenommen, sondern aktiv 

durchlebt
17

. Soziale Interaktion findet als „Leben“ in einer virtuellen Welt 

statt
18

. 

Das Konzept virtueller Welten geht zurück auf die sog. Multi User 

Dungeons (MUDs), welche Ende der 1970er Jahre als rein textbasiertes 

Medium für soziale oder spielerische Interaktion entwickelt wurden und 

am ehesten mit heutigen Chatrooms vergleichbar sind. Im Jahr 1990 wurde 

mit LambdaMOO (Lambda MUD Object Oriented) die erste, ebenso noch 

textbasierte virtuelle Umgebung entwickelt, in der Benutzer selbst Objekte 

erstellen konnten. Diese allerersten Anfänge konnten freilich nur geringe 

Nutzerzahlen anziehen
19

. Mit dem Durchbruch des Internet als Zugangs-

medium und steigenden Datenübertragungskapazitäten kamen dann auch 

die ersten virtuellen Umgebungen mit grafischer Darstellung auf, welche 

sich bis zu ihren heutigen Formen weiterentwickelten, deren Komplexität, 

Realismus und Bedeutung nun weit über ihre historischen Wurzeln hinaus 

reicht.  

                                                 
15

 Hunt 9 Tex. Rev. Ent. & Sports L. 141, 160. 
16

 Vgl. dazu Lastowka/Hunter 92 Cal. L. Rev. 1, 14 ff. (2004). 
17

 Bartle 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 19, 30 (2004); Kayser 27 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 59, 

72 f. (2007).  
18

 Nach Castronova Virtual Worlds S. 22 bezeichnen sich etwa 20% der Nutzer als 

Menschen, die in einer virtuellen Welt „leben“. 
19

 Zu geschichtlichen Aspekten ausführlicher Bartle 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 19, 20 

(2004); Castronova On Virtual Economies S. 6 ff.; Chin 72 Brook. L. Rev. 1303, 1308 f. 

(2007); Lastowka/Hunter 92 Cal. L. Rev. 1, 18 ff. (2004); Mayer-Schönberger/Crowley 
100 NW. U. L. Rev. 1775, 1782-1790 (2006); Miller 22 Rev. Litig. 435, 439 f. (2003); 

Schwarz/Bullis 10 Intell. Prop. L. Bull. 13, 14 (2005).  
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Heute existieren von diesen künstlich geschaffenen Realitäten verschie-

denste Varianten, welche sich zumindest in zwei grundsätzliche Katego-

rien unterscheiden lassen, die es strikt auseinander zu halten gilt
20

: Einer-

seits gibt es die sog. Massive Multiplayer Online Roleplay Games 

(MMORPGs)
21

. Diese sind dem Bereich der Computerspiele zuzurech-

nende archaische oder futuristische Welten, die meist einen Hobbesschen 

Kampf aller gegen alle zum Inhalt haben, den Spielern Aufgaben zu be-

wältigen geben und die Entwicklung eines Spielcharakters durch das Be-

stehen von Abenteuern und Kämpfen (leveling) ermöglichen. Ihre Inhalte 

sind meist von den Betreibern schon vorgefertigt und müssen von den 

Nutzern im Spiel erlangt werden, etwa als virtuelle Ausrüstung oder Waf-

fen. 

Daneben finden sich hochrealistische Zeitausgaben der urbanen Gegen-

wart als Plattformen für soziale
22

, politische, kommerzielle
23

, kulturelle
24

, 

religiöse
25

, didaktische
26

 Kommunikation, für Handel, Unternehmensfüh-

                                                 
20

 Die folgende Unterscheidung betonen auch Balkin 90 Va. L. Rev. 2043, 2074 

(2004); Kotelnikov [2008] I.P.Q. 110, 116; Naylor/Jaworski 198 T.W. 30 (2007); Naylor/ 
Jaworski 18(8) Ent.L.R. 262 (2007); Marcus 52 N.Y. L. Sch. L. Rev. 67, 71 (2007); 

Ondrejka 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 81, 83, 89 ff. (2004); Habel MMR 2008, 71, 73; 

Reuveni 54 J. Copyright Soc’y U.S.A. 285 (2007); Rippert/Weimer ZUM 2007, 272, 273; 

Sheldon 54 UCLA L. Rev. 751, 756 (2007) sowie Schmidt/Dreyer/Lampert S. 19. Bei 

den letztgenannten findet sich überdies eine ausführliche Systematisierung der Formen 

von Onlinespielen (a.a.O. S. 10 ff.). 
21

 So beispielsweise „World of Warcraft“ des zum französischen Vivendi-Konzern 

gehörenden Unternehmens Blizzard (http://www.wow-europe.com/de); „Everquest“ be-

trieben von Sony (www.everquest.com) oder „Ultima Online“ von Electronic Arts (www. 

uo.com). In Korea und anderen asiatischen Staaten ist „Lineage“ (http://www.lineage. 

com, Abruf aller URLs am 1.9.2009) des südkoreanischen Unternehmens NCSoft sehr 

populär. 
22

 Beispielsweise für Treffen in virtuellen Cafés, Bars und Clubs. Insofern kann man 

mit Ondrejka 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 81, 88 (2004) auch bei virtuellen Welten von einer 

Form sozialer Netzwerke sprechen. 
23

 Zu den beiden genannten Aspekten sogleich ausführlicher unter Kap. 1 B.III., IV. 
24

 So etwa virtuelle Galerien mit digitalisierten Kunstobjekten oder die Veranstaltung 

virtueller Konzerte. So gab beispielsweise der chinesische Starpianist Lang Lang am 15. 

Mai 2007 ein Konzert in Second Life (http://www.klassikakzente.de/aktuell/rezensionen/ 

detail/article/69320, Abruf am 1.9.2009). Auch Städte erschaffen zu Präsentations- und 

Tourismuszwecken ihr virtuelles Abbild, vgl. LG Köln K&R 2008, 477 – Virtueller Dom 

zu einem Rechtsstreit um die Urheberrechte an einer virtuellen Version des Kölner 

Doms. 
25

 Jüngst haben Jesuiten virtuelle Welten für das Missionieren entdeckt, um Menschen 

in Afrika und Asien leichter zu erreichen (Financial Times Online v. 26.7.2007; http:// 

www. ft.com/cms/s/0/ceae9c60-3ba8-11dc-8002-0000779fd2ac.html; letzter Abruf am 

1.9.2009). Auch die Erzdiözese Freiburg hält als erstes katholisches Bistum in Deutsch-

land Gottesdienste in einer virtuellen Kirche ab (Heise Online v. 1.11.2008; http://www. 

heise.de/newsticker/meldung/118272; Abruf am 1.9.2009).  
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rung
27

 und Sport
28

, ja sogar für medizinische
29

 und juristische
30

 Zwecke
31

. 

Diese Arten virtueller Welten sind es zumeist, welche durch ihre Nutzer 

erschlossen und mit selbst erstellten Inhalten gefüllt werden. Als anfangs 

leere Plattformen können sie ihre Attraktivität gerade als gemeinschaftli-

cher Raum für virtuelle Schaffenskraft gewinnen. Über eine Einordnung 

als bloßes Spiel geht das weit hinaus
32

. Virtuelle Welten mit nutzergene-

rierten Gegenständen (user generated content) werden in ihrer Bedeutung 

schon auf einer Höhe mit anderen kollaborativen Leistungen wie der Wiki-

                                                                                                                               
26

 Die Harvard Law School gab als erste Universität Seminare in Second Life (Die 

Zeit v. 4.1.2007 S. 17, 18; Ondrejka 2(3) Innovations: Technology, Governance, Globali-

sation 27, 33 (2007)). Heute sind fast alle renommierten US-amerikanischen Universitä-

ten dort vertreten, neuerdings auch die Universität Hamburg (http://www.checkpoint-

elearning.de/article/5403.html, Abruf am 1.9.2009). Miller 22 Rev. Litig. 435, 456 

(2003) weist darauf hin, dass schon die rein textbasierten MUDs der 1970er Jahre didak-

tischen Zwecken dienten.  
27

 Vgl. The Economist Technology Quarterly v. 8.12.2007 S. 3 f. 
28

 Während des Wimbledon-Turniers 2007 installierte IBM Kameras, welche die 

Flugbahnen der Tennisbälle und die jeweiligen Positionen der Spieler erfassten. Auf 

Grundlage dieser Daten wurde das Tennisturnier in Second Life virtuell so nachgestellt, 

dass sich die Zuschauer im virtuellen Stadion wie in der Realität bewegen und das Spiel 

so aus jeder Perspektive beobachten konnten, vgl. Mendis [2008] E.I.P.R. 1. Hierzu aus 

urheberrechtlicher Sicht Bullinger/Jani ZUM 2008, 897. 
29

 Nach Fairfield 85 B.U. L. Rev. 1047, 1059 (2005) werden virtuelle Welten zur Be-

handlung von Patienten benutzt, die unter dem Asperger-Syndrom leiden. Weiteres 

denkbares Anwendungsgebiet ist die Seuchensimulation (Heise Online v. 21.8.2007, 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/94642, Abruf am 1.9.2009).  
30

 Bradley/Froomkin 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 103, 134 ff. (2004) schlagen vor, virtu-

elle Welten zum empirischen „Austesten“ von Rechtsregeln auf ihre Effizienz hin zu 

benutzen, um weniger auf ökonomische Modelle und deren oftmals ungenaue Folgen-

analysen angewiesen zu sein. 
31

 So vor allem „Second Life“ des US-amerikanischen Unternehmens Linden Labs 

(http://www.secondlife.com); „Entropia Universe“ des schwedischen Unternehmens Min-

dark (http://www.entropiauniverse.com, Abruf aller URLs am 1.9.2009) oder das mittler-

weile wieder eingestellte „The Sims Online“ des US-amerikanischen Unternehmens 

Electronic Arts. Für eine genauere inhaltliche Beschreibung von Second Life vgl. Chin 
72 Brook. L. Rev. 1303, 1310 ff. (2007); Naylor/Jaworski 18(8) Ent. L. R. 262 (2007). 

32
 Gegen eine Betrachtung virtueller Welten als Computerspiele Bartle 49 N.Y. L. 

Sch. L. Rev. 19, 23 (2004); Birch 9(1) E.C.L. & P. 12 (2007); Bradley/Froomkin 49 N.Y. 

L. Sch. L. Rev. 103, 124 (2004): „Virtual worlds have evolved far beyond their origins as 

‚sword and sorcery‘ games.“; Castronova 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 185, 188 (2004); 

Chein 80 St. John’s L. Rev. 1059, 1078 (2006); Chin 72 Brook. L. Rev. 1303 (2007); 

Cordall 18(2) Comps. & Law 25 (2007); Dougherty/Lastowka 9(5) E.C.L. & P. 3 (2007): 

„…evolution of [...] MMORPGs into virtual worlds.“; Lin [2008] B.Y.U. L. Rev. 47, 83; 

Habel MMR 2008, 71; Naylor/Jaworski 18(8) Ent. L. R. 262 (2007); Psczolla JurPC 

Web-Dok. 17/2009 Rn. 1; Rogers 76 Geo. Wash. L. Rev. 405, 408 (2008). Ebenso die 

Wahrnehmung der Tagespresse, vgl. Die Zeit v. 4.1.2007 S. 17; The Economist Techno-

logy Quarterly v. 8.12.2007 S. 3.  
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pedia, Weblogs oder Open Source Software gesehen. Auch bei ihnen äu-

ßert sich die generelle Entwicklung weg vom passiven Medienkonsumen-

ten hin zum aktiven, schöpferischen Nutzer
33

. 

Und diese „virtuellen Gesellschaften“
34

 preschen voran und prosperie-

ren. Die Rede ist gar schon von einer „digitalen Kolonialisierung“
35

 als 

Vorbote einer neuen Form des Internet
36

. Selbst wenn derzeit die Begeiste-

rung der Medien für Second Life als das wohl bekannteste Beispiel ange-

sichts anderer tagespolitischer Ereignisse abflaut
37

 und immer wieder von 

technischen Problemen zu hören ist
38

, scheint die Zukunft virtueller Wel-

ten gleichwohl erst begonnen zu haben. Das juristische Schrifttum wird 

jedenfalls nicht müde, die generelle und wachsende Bedeutung dieses 

Phänomens für das zukünftige Leben im digitalen, virtuellen Raum zu 

betonen
39

 und sieht dabei den derzeitigen Entwicklungsstand virtueller 

                                                 
33

 Ondrejka 2(3) Innovations: Technology, Governance, Globalisation 27, 33 (2007); 

Rifkin S. 170. Lastowka 10 Vand. J. Ent. & Tech. L. 893, 897 ff. (2008) wirft die Frage 

auf, inwiefern die Bezeichnung als Nutzer überhaupt noch zutreffend ist, wenn Nutzender 

und Schaffender personell zusammenfallen. Diese Entwicklung spiegelt sich bisweilen in 

Neologismen wie „Conducer“ bzw. „Prosumer“ wider, vgl. Garlick 7 Yale J. L. & Tech. 

422 (2004-2005); Lober/Karg CR 2007, 647; Reuveni 54 J. Copyright Soc’y U.S.A. 285 

(2007).  
34

 Vgl. für die Bezeichnung „Virtual Society“ etwa Grimmelmann 47 N.Y. L. Sch. L. 

Rev. 147, 184 (2004); Jankowich 11 B. Univ. J. Sc. and Tech. L. 173, 195 (2005); 

Jankowich 8 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 1, 3 (2006); Lastowka/Hunter 92 Cal. L. Rev. 1, 

63 (2004); Mnookin 2 J. Computer-Mediated Comm. (1996). 
35

 Vgl. Die Zeit v. 4.1.2007, S. 17 für das derzeit wohl bekannteste Beispiel Second 

Life. Ein ähnlicher historischer Bezug findet sich auch im juristischen Schrifttum, wo 

etwa Kayser 27 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 59, 62 (2007) die zunehmende Nutzung virtueller 

Welten bisweilen mit der Entdeckung der USA und der Eroberung ihres Westens ver-

gleicht –– so wie das auch schon in den Anfangszeiten des Internet getan wurde, vgl. 

Hunter 91 Cal. L. Rev. 439, 442 (2003). 
36

 Als „Testlabor“ auf dem Weg zu einem dreidimensionalen Internet nimmt sie 

Büchner K&R 2008, 425 wahr. 
37

 Vgl. Krieg in: Taeger/Wiebe S. 79; Skepsis auch bei Hoeren NJW 2008, 2615, 

2616. 
38

 Vgl. nur Heise Online v. 18.9.2007 über Sicherheitslücken in der Client-Software 

von Second Life (http://www.heise.de/newsticker/meldung/96142, Abruf am 15.12. 

2008). 
39

 So ausdrücklich im US-amerikanischen Schrifttum Balkin 90 Va. L. Rev. 2043, 

2044, 2085 (2004); Bartle 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 19, 23 (2004); Birch 9(1) E.C.L. & P. 

12 (2007); Bradley/Froomkin 49 N.Y. L. Sch. L. Rev. 103 (2004); Castronova 49 N.Y. 

L. Sch. L. Rev. 185, 193 (2004); Chein 80 St. John’s L. Rev. 1059, 1078 (2006); Chin 72 

Brook. L. Rev. 1303, 1313 ff. (2007); Fairfield 85 B.U. L. Rev. 1047, 1051 (2005); 

Lastowka/Hunter 92 Cal. L. Rev. 1, 7 ff. (2004); Lin [2008] B.Y.U. L. Rev. 47, 83; 

Rogers 76 Geo. Wash. L. Rev. 405, 408 (2008); Stephens 80 Tex. L. Rev. 1513, 1514 

(2002); Westbrook [2006] Mich. St. L. Rev. 779, 811; aus englischer Perspektive Cordall 
18(2) Comps. & Law 25 (2007); Dougherty/Lastowka 9(5) E.C.L. & P. 3 (2007); 
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Welten auf einer Höhe mit dem Internet der frühen 1990er Jahre
40

. 

Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2011 etwa 80% der Internetnut-

zer dreidimensionale virtuelle Welten benutzen
41

. Und bis zum Jahr 2030 

soll gar ein „Internet der Dinge“ Wirklichkeit sein, das virtuelle Welten 

mit intelligenten, vernetzten Alltagsgegenständen zusammenführt
42

. 

Nutzer agieren in der virtuellen Welt durch einen „Avatar“ als alter 

ego
43

, dessen Erscheinungsbild meist frei gewählt werden kann und der 

den Nutzer mit einer virtuellen Erscheinung repräsentiert. Dessen ent-

scheidende soziale Funktion besteht darin, die menschliche Interaktion der 

hinter ihm stehenden Akteure in der virtuellen Welt zu vermitteln
44

. Das 

Erleben dahinter vollzieht sich dabei meist aus einer Ich-Perspektive; die 

physische Rezeption der Umgebung erfolgt audiovisuell mittels Bildschirm 

und Lautsprecher. Mittelfristig ließe es die technische Fortentwicklung bei 

der Gestaltung von Endnutzerschnittstellen und Übertragungskapazitäten 

sogar zu, neben visuellen oder akustischen Informationen auch mechani-

sche, haptische oder gar olfaktorische Reize zu übermitteln und unmittel-

barer umzusetzen
45

. Reale Sinneseindrücke würden so künstlich simuliert 

und einen täuschend echten Eindruck der Realität erschaffen. Dessen Vor-

                                                                                                                               
Kotelnikov [2008] I.P.Q. 110 f.; Naylor/Jaworski 18(8) Ent. L. R. 262 (2007); Sutin 9(3) 

E.C.L. & P. 6 (2007); Tromans 70 Euro. Law. 21 (2007); im deutschen Schrifttum etwa 

Büchner K&R 2008, 425; Habel MMR 2008, 71; Völzmann-Stickelbrock FS Eisenhardt 

S. 327, 330 sowie im Übrigen all diejenigen im Literaturverzeichnis genannten, die das 

Problem von Virtual Property oder virtuellem Eigentum überhaupt diskutieren.  
40

 Lin [2008] B.Y.U. L. Rev. 47, 86. 
41

 Lin [2008] B.Y.U. L. Rev. 47, 84 und Fairfield Anti-Social Contracts S. 8 verwei-

sen auf Prognosen, dass 80% aller Internetnutzer bis zum Jahre 2011 durch einen Avatar 

in (zumindest) einer virtuellen Welt repräsentiert werden und alle 500 umsatzstärksten 

Unternehmen der Welt dort virtuelle Dependancen haben werden. Weitergehend sind die 

Visionen von Ondrejka 2(3) Innovations: Technology, Governance, Globalisation 27 

(2007), der die Zukunft virtueller Welten als Plattformen für kollaborative Arbeit sieht, 

welche im Zuge weiterer Globalisierung und Dezentralisierung die Arbeitsmärkte gänz-

lich von ihren physisch-geographischen Grenzen befreien sollen.  
42

 Die Zeit, Online-Ausgabe Wissen 01/2007 (http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/ 

01/Serie-Kommunikation; Abruf am 1.9.2009) unter Bezug auf die britische Medien-

wissenschaftlerin Sue Thomas. Terminologisch sei darauf hingewiesen, dass unter der 

Bezeichnung „Internet der Dinge“ auch, wenn nicht gar überwiegend, die elektronische 

Vernetzung des realen Warenverkehrs zu Logistikzwecken über das TCP/IP-Protokoll 

verstanden wird. 
43

 Vgl. dazu Barfield 39 Akron L. Rev. 649, 651 ff. (2006); Castronova Theory of the 

Avatar S. 4 ff.  
44

 Castronova Virtual Worlds S. 13.  
45

 Vgl. dazu Barfield 39 Akron L. Rev. 649 (2006); Castronova Theory of the Avatar 

S. 3; Edwards/Barfield/Nussbaum 7(2) Virtual Reality 112 ff. (2004); Nash/Edwards/ 
Thompson/Barfield 12(1) International Journal of Human Computer Interaction 1 ff. 

(2000). 
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teil besteht für den Nutzer in der größeren Zahl aufnehmbarer Informatio-

nen, ist doch der menschliche Kognitionsapparat immer noch darauf aus-

gelegt, Dinge im Kontext ihrer räumlich-gegenständlichen Umgebung 

wahrzunehmen und zu verarbeiten
46

.  

Das Erscheinungsbild virtueller Welten mit einem dreidimensionalen 

Internet zu vergleichen, mag eine gedankliche Hilfe sein, greift aber als 

Beschreibung dann zu kurz, wenn sie eine bloß dreidimensionale Darstel-

lung von Websites suggeriert. Virtuelle Welten gehen in ihren Interak-

tionsmöglichkeiten darüber weit hinaus. Websites im Internet sind nur über 

URLs aufrufbar und damit – bildlich gesprochen – streng voneinander 

abgetrennt, so dass zwischen ihnen eine Interaktion, ein fließender Über-

gang, eine Art virtueller „Nachbarschaft“ zwischen Homepages
47

, ein 

virtueller Schaufensterbummel in verschiedenen Geschäften oder das 

zufällige Treffen der Kunden in persona schlechterdings nicht vorstellbar 

sind. Virtuelle Welten eröffnen hier ganz neue realitätsähnliche Interak-

tionsmöglichkeiten
48

. Damit korrespondieren indes auch neue rechtliche 

Herausforderungen wie virtuelle Nachbarschaftsprobleme, virtuelle De-

monstrationen – man denke nur an Studentenproteste in einem virtuellen 

Hörsaal und ein virtuelles Hausrecht – sowie Behinderungen, virtuelle 

Werbung direkt „vor“ einem Geschäft der Konkurrenz und vor allem die 

Frage, wem die Herrschaftsrechte an virtuellen Gegenständen letztlich 

zustehen.  

Die erhebliche Attraktivität virtueller Welt scheint nicht zuletzt der 

Wahrnehmung geschuldet zu sein, tatsächlich dort zu sein
49

. Bezeichnend 

ist, dass sich bereits 20% der Nutzer als Menschen bezeichnen, die dort 

„leben“; und über 40% würden gar ihre realen ökonomischen Aktivitäten 

einstellen, wenn sie in einer virtuellen Welt ein ausreichendes Einkommen 

erzielen könnten
50

. Das schlägt sich nicht zuletzt in der Nutzungsintensität 
nieder: Der typischer Benutzer verbringt dort zwischen 20 und 30 Wo-

chenstunden
51

. Für rund ein Drittel ist das mehr Zeit – sei es Freizeit oder 

virtuelle Arbeit bei Produktion und Handel mit virtuellen Gütern – als sie 
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(2005). 
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der Nutzungsdauer. 



1. Kapitel: Einleitung 10 

in der realen Welt mit Arbeit verbringen
52

. Insbesondere in China und 

Korea besteht eine starke Tendenz zur Verlagerung des Lebens in den 

virtuellen Raum
53

. Ein Grund dafür mag sein, dass eine nicht unerhebliche 

Zahl von Menschen dort tatsächlich schon Geld in Unternehmen verdient, 

die Arbeiter zur Produktion oder zum Erspielen virtueller Güter einstel-

len
54

.  

Ein weiterer Grund, wieso Nutzer virtueller Welten so viel Zeit und – 

als Opportunitätskosten ausgedrückt – Geld aufwenden, um ihren Avatar 

zu „entwickeln“, ihn in Aussehen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzuwer-

ten, virtuelle Gegenstände zu entwerfen, zu handeln und sich repräsenta-

tive virtuelle Besitztümer zuzulegen, liegt schlicht darin, dass sich die 

sozialen Mechanismen von Interaktion und Belohnung durch Anerkennung 

in der virtuellen Welt weitgehend mit denen der realen Welt decken
55

. 

Auch in virtuellen Welten bilden sich schnell soziale Netzwerke, die das 

virtuelle Zurechtkommen überhaupt erst ermöglichen. Alle virtuellen 

Investitionen in das eigene Ansehen folgen dabei demselben Anreizschema 

wie in der Realität einer postindustriellen Gesellschaft, in der nicht mehr 

die Befriedigung von Primärbedürfnissen, sondern der soziale Status die 

maßgebliche Triebfeder menschlichen Handelns ist
56

.  

II. Technische Grundlagen 

Virtuelle Welten sind durch Computerprogramme generierte Umgebungen, 

die einen realen Raum nachbilden, in dem Nutzer sich bewegen, die Um-

gebung wahrnehmen und – je nach technischer Ausgestaltung denkbar 

unterschiedlich – mit anderen Nutzern oder virtuellen Gegenständen inter-

agieren können. Technisch gesehen bestehen dieser Raum und die in ihm 

befindlichen Gegenstände lediglich aus Daten, welche das jeweilige Aus-

sehen, die Beschaffenheit, etwaige Interaktionsmöglichkeiten und die Lage 

von Objekten im virtuellen Raum festlegen. Deren Inhalt lässt sich am 

besten durch einen Blick auf den Schöpfungsprozess virtueller Güter ver-

deutlichen. Die Herstellung virtueller Gegenstände – gleichviel, ob sie 

durch den Nutzer selbst oder vorab durch den Betreiber erfolgt – ähnelt der 

                                                 
52
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